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IT-Planungsrat

Gremium steuert IT
Der IT-Planungsrat ist die neue zentrale Steuerungsinstanz für die Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern in Fragen der IT der öffentlichen Hand. Das per Staatsvertrag konsti-
tuierte Gremium wird auch kritisch gesehen: Die Kommunen haben kein Stimmrecht.

nnerhalb von fünf Jahren will 
Deutschland beim E-Govern-
ment in die europäische Spitzen-

gruppe vorstoßen. Dieses Ziel steckt 
die erste Nationale E-Government-
Strategie, die der IT-Planungsrat in 
seiner nunmehr dritten Sitzung am 
24. September 2010 beschlossen 
hat (siehe Seite 15). 

Dass in Deutschland erstmals 
eine gemeinsame E-Government-
Strategie von Bund, Ländern und 
Kommunen vorliegt, ist ein Ver-
dienst des IT-Planungsrates, der 
in nur sechs Monaten seit seinem 
Bestehen ein konsensfähiges Papier 
formulierte und verabschiedete. 
Das neue Gremium ist Ergebnis ei-
ner Verfassungsänderung. Im Zuge 
der Föderalismusreform II wurden 
Regelungen über die IT-Infrastruk-
tur der öffentlichen Verwaltung in 
das Grundgesetz aufgenommen. 
Die Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern im Bereich der Infor-
mationstechnik der öffentlichen 
Verwaltungen ist nun in Artikel 91 
des Grundgesetzes verfassungs-
rechtlich geregelt. Zudem wurde 
ein neues System der IT-Steuerung 
von Bund und Ländern eingerich-
tet.

Am 1. April 2010 trat der IT-
Staatsvertrag in Kraft (genauer: Ver-
trag über die Errichtung des IT-Pla-

I nungsrats und über die Grundlagen 
der Zusammenarbeit beim Einsatz 
der Informationstechnologie in den 
Verwaltungen von Bund und Län-
dern – Vertrag zur Ausführung von 

Art. 91c GG). Darin ist geregelt, 
dass der IT-Planungsrat als zentrale 
Steuerungsinstanz die Zusammen-
arbeit von Bund und Ländern in 
Fragen der IT koordiniert, IT-Inter-
operabilitäts- und -Sicherheits-
standards beschließt sowie E-Go-
vernment-Projekte steuert. Der IT-
Planungsrat löst den Arbeitskreis 
der E-Government-Staatssekretäre 
und den Kooperationsausschuss 
Automatisierte Datenverarbeitung 
Bund / Länder / Kommunaler Be-
reich (KoopA ADV) ab. Der Bund 
ist im IT-Planungsrat durch die 
Beauftragte der Bundesregierung 

für Informationstechnik vertreten. 
Die Mitglieder der Länder sind in 
der Regel die für IT zuständigen 
Staatssekretäre. Darüber hinaus 
nehmen drei Vertreter der kom-

munalen Spitzenverbände sowie 
der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informations-
freiheit beratend teil. Der Vorsitz 
wechselt jährlich zwischen Bund 
und Ländern. Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière kommentierte 
die Regelungen so: „Der IT-Staats-
vertrag bringt Bund, Länder und 
Kommunen in einem gemeinsa-
men Steuerungsgremium an einen 
Tisch. Die Informationstechnik 
bekommt somit eine einheitliche 
Stimme und damit auch deutlich 
mehr Gewicht in der politischen 
und fachlichen Diskussion.“ Der 

Ebenenübergreifende Zusammenarbeit im IT-Planungsrat.
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Bundesinnenminister sprach von 
einer neuen Ära der Zusammen-
arbeit von Bund, Ländern und 
Kommunen. 

Am 22. April 2010 fand im Bun-
deskanzleramt die erste Sitzung des 
IT-Planungsrates statt – und löste 
prompt kommunale Kritik aus. 
Der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund (NSGB) war mit 
der Einbindung der Kommunen 
in die Vorbereitung der ersten Sit-
zung des Gremiums unzufrieden. 
Beschlussvorlagen seien den kom-
munalen Vertretern erst zwei Tage 
vor der Sitzung zugegangen. Auf 
diese Weise sei es nicht möglich, 
den Sachverstand der Kommunen 
aus der Praxis einzuholen und in 
die Arbeit des IT-Planungsrates 
einzubringen, hieß es in einer 

Pressemitteilung. Wenige Tage 
später legte Petra Lausch, Bürger-
meisterin der Gemeinde Edewecht 
und Vorsitzende des Personal- und 
Organisationsausschusses des 
NSGB, nach: Von einer neuen Ära 
der Zusammenarbeit zu sprechen, 
seien nichts als schöne Worte, 
die Praxis sehe leider anders aus. 
„Die Kommunen sind zwar dabei, 
aber ohne Stimmrecht und somit 
am Katzentisch.“ Nun würden 
ohne kommunales Stimmrecht Be-
schlüsse für Projekte gefasst, deren 
Finanzierung an den Kommunen 
hängen bleibe.

In einem Statement für Kom-
mune21 fordert deshalb Thorsten 
Bullerdiek, Beigeordneter des 
Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebundes und Mitglied 

des niedersächsischen IT-Planungs-
rates, den Kommunen baldmög-
lichst ein gleichwertiges Stimm-
recht einzuräumen. Dies wäre ein 
selbstbewusstes und deutliches 
Signal für eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. Leider sei der 
Start des IT-Planungsrates sehr 
holperig verlaufen. Bullerdiek: 
„Dies lag im Wesentlichen daran, 
dass seitens des Bundes das im 
kommunalen Bereich sehr umstrit-
tene Pilotprojekt des Behördenrufs 
D115 durchgedrückt werden sollte. 
Es macht keinen guten Eindruck 
und spricht auch nicht für das 
Projekt, wenn die Akzeptanz von 
oben verordnet und die Basis nicht 
beteiligt wird.“ Bullerdiek äußerte 
die Auffassung, das Gremium sollte 
seine Kompetenz nutzen und kon-
krete übergreifende Lösungen für 

Anzeige
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drängende Probleme entwickeln, 
wie den Breitband-Ausbau in der 
Fläche, die elektronische Archi-
vierung oder den elektronischen 
Rechtsverkehr. Wenn zudem noch 
die Basis für mehr Wettbewerb der 
Anbieter etwa im Standesamts-
wesen und bei der elektronischen 
Kfz-Zulassung geschaffen würde, 
sei der IT-Planungsrat auf einem 
erfreulichen Weg.

Naturgemäß sehen die Mitglieder 
des Gremiums dies anders. Jürgen 
Häfner, Chief Information Officer 
(CIO) des Landes Rheinland-Pfalz: 
„Trotz schwieriger Abstimmungs-
prozesse ist der IT-Planungsrat 
ergebnisorientiert und pragma-
tisch gestartet.“ Bund und Länder 
hätten mit der Einrichtung des 
Gremiums bewiesen, dass die viel 
beschworene Einigkeit des föde-
ralen Staates trotz regionaler und 
politischer Differenzen nicht nur 
vorhanden, sondern auch abrufbar 
sei. Nun müsse gezeigt werden, 
dass die gemeinsam erarbeiteten 
Ergebnisse auch langfristig tragen. 
Häfner: „Einigungen beruhen im-
mer auf dem Vertrauen, dass sich 
alle Parteien an die Absprachen 
halten. Dass dies nicht immer ein-
fach sein wird, liegt in der Natur 
der Sache.“ Da der IT-Planungsrat 
bestimmte Entscheidungen nach 
dem Mehrheitsprinzip treffen 
könne, sei Kompromissfähigkeit 
ebenso gefragt wie das Bewusstsein 
für die Verantwortung, die es mit 
sich bringe, wenn einzelne Partner 
überstimmt werden sollen. 

Der Kritik des NSGB wollen 
sich auch nicht alle Kommunen 
anschließen. Helmut Fogt, Dezer-
nent Personal und Organisation 
beim Deutschen Städtetag, äußer-
te sich gegenüber Kommune21 

positiv über das neue Gremium: 
„Die kommunalen Spitzenver-
bände haben die Einrichtung des 
IT-Planungsrates von Anfang an 
begrüßt – in der Erwartung, dass 
es dem Gremium mit seinen neu 
geschaffenen Kompetenzen gelin-
gen kann, die Zusammenarbeit von 
Bund, Ländern und Kommunen 
bei der Entwicklung elektronischer 
Verwaltungsleistungen auf eine 
neue Stufe zu heben.“ Die bera-
tende Rolle hätten die Kommunen 
für ausreichend erachtet, auch 
aufgrund der Erfahrungen in dem 
vorausgegangenen Arbeitskreis 
der E-Government-Staatssekretä-
re. Dissens habe es schon bisher 
kaum gegeben – vor allem, weil 
die dort verfolgten Projekte mittel-
fristig auch für die Kommunalver-
waltungen Effizienzgewinne und 
Kosteneinsparungen versprächen. 
Fogt: „Dass Einwendungen von 
kommunaler Seite im Planungsrat 
ignoriert werden könnten, scheint 
angesichts der Bedeutung der kom-
munalen Ebene für die Umsetzung 
der Projekte heute so wenig zu 
befürchten wie in den Jahren zuvor. 
Im Gegenteil: Eine Initiative von 
kommunaler Seite zur Beteiligung 
an der SGB-II-Software ALLEGRO 
hat sich der Planungsrat jüngst aus-
drücklich zu eigen gemacht.“ 

Auch die diesjährige Vorsitzende 
des IT-Planungsrates, Staatssekre-
tärin Cornelia Rogall-Grothe, be-
tont die Bedeutung der Kommunen. 
Mit dem IT-Planungsrat bestehe die 
Chance, E-Government in Deutsch-
land mit mehr Verbindlichkeit fort-
zuentwickeln. Ohne Einvernehmen 
mit den Städten, Gemeinden und 
Kreisen sei dies nicht möglich, 
schrieb die Beauftragte der Bundes-
regierung für Informationstechnik 
in einem Statement für Kommu-

Link-Tipp

Auf der Website der Bundesbeauftragten 
für Informationstechnik kann der IT-
Staatsvertrag heruntergeladen werden:
• www.cio.bund.de 

Den Deep Link finden Sie unter www.kommune21.de.

ne21. Nach der dritten Sitzung des 
Gremiums zog Rogall-Grothe eine 
positive Bilanz. Die Strukturen 
der E-Government-Staatssekretärs-
runde und des KoopA ADV seien in 
das neue Gremium überführt sowie 
ein Arbeitsplan für das nächste Jahr 
aufgestellt worden. Neben der Na-
tionalen E-Government-Strategie 
wurde ein Finanzierungsmodell für 
die zentrale Plattform des Projektes 
D115 beschlossen. Der einheitliche 
Behördenruf soll ab März 2011 die 
Pilotphase hinter sich lassen und in 
den Dauerbetrieb übergehen.

Die nächste Sitzung des IT-
Planungsrates ist für März 2011 
geplant. Dann übernimmt Ba-
den-Württemberg den Vorsitz in 
Person von Ministerialdirektor 
Günther Benz, Amtschef des 
baden-württembergischen Innen-
ministeriums. Benz kündigte an, 
dass die Themen Kfz-Wesen, Na-
tionales Waffenregister und der 
weitere Ausbau von D115 im kom-
menden Jahr vorne auf der Agenda 
stehen. Der IT-Planungsrat tut gut 
daran, das vorgelegte Arbeitstempo 
beizubehalten. Die Erwartungen 
sind hoch. Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière: „Ich bin mir 
sicher, dass der IT-Planungsrat mit 
seinen neuen Kompetenzen ent-
scheidend dazu beitragen wird, die 
öffentliche IT in Deutschland ef-
fektiver auszugestalten und unsere 
Verwaltung zu modernisieren.“

Alexander Schaeff
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In seiner dritten Sitzung hat 
der IT-Planungsrat die erste Na-
tionale E-Government-Strategie 
verabschiedet. Die Wirtschaftlich-
keit und Effizienz der Verwaltung 
sollen erhöht und ein Zusammen-
wirken über Behördengrenzen 
hinweg ermöglicht werden.

Am 24. September 2010 hat der 
IT-Planungsrat die erste Nationale 
E-Government-Strategie Deutsch-
lands beschlossen. E-Government 
wird darin als Beitrag zur Bewälti-
gung wirtschaftlicher, gesellschaft-
licher und technologischer Heraus-
forderungen – wie Globalisierung, 
demografischer Wandel, Wandel 
zur Informations- und Wissens-
gesellschaft und selbst Klimawan-
del – begriffen. Insbesondere soll 
E-Government die Wirtschaftlich-
keit und Effizienz der Verwaltung 
erhöhen sowie ein Zusammenwir-
ken über Behördengrenzen hinweg 
ermöglichen.

Ausdrücklich wird betont, dass 
die Nationale E-Government-
Strategie auf den Grundsätzen des 
Föderalismus, der Gewaltenteilung 
und der kommunalen Selbstverwal-
tung basiert. Da bei vielen Verwal-
tungsverfahren mehrere Behörden 
beteiligt sind, müssten Regelungen 
für eine ebenenübergreifende Zu-
sammenarbeit geschaffen werden. 
Das Ziel ist selbstbewusst gesteckt: 
„Im Jahr 2015 erreicht das deutsche 
E-Government einen europäischen 
Spitzenplatz.“ Um dies zu verwirk-
lichen, listet das Strategie-Papier 
sechs übergeordnete Ziele und die 
entsprechenden Handlungsfelder 
auf. Die wichtigsten sind:

Nationale Ziele

Orientierung am Nutzen für Bür-
ger, Unternehmen und Verwaltung: 
Allen potenziellen Nutzern eines 
Dienstes wird der Zugang dazu 
ermöglicht. Voraussetzung dafür 
ist eine flächendeckende Versor-
gung der Bevölkerung mit Breit-
band-Internet. Zudem werden 
E-Government-Angebote auch 
für mobile Geräte entwickelt, um 
den Kontakt zu den Behörden zu 
erleichtern. Außerdem vernetzen 
Bund, Länder und Kommunen ihre 
Dienstleistungen im Internet so, 
dass Bürger und Unternehmen sie 
ungeachtet der Zuständigkeit nut-
zen können. Im Sinne eines One 
Stop Government wenden sich 
Bürger und Unternehmen künftig 
über einen Ansprechpartner an die 
Verwaltung, der sie in den unter-
schiedlichsten Fällen unterstützt. 
Alle geeigneten Verwaltungs- 
angelegenheiten können über das 
Internet abschließend elektronisch 
erledigt werden. Dazu werden 
die elektronische und die papier-
gebundene Kommunikation recht-
lich gleichgestellt. 
 Wirtschaftlichkeit und Effizienz: 
Verwaltungsabläufe werden so 
modelliert, dass ebenenübergrei-
fende Prozesse gestaltet werden 
können. Bund und Länder schaffen 
zudem die Voraussetzungen für 
eine verpflichtende Nutzung elek-
tronischer Verfahren. Dazu wer-
den geeignete Verwaltungsabläufe 
ermittelt und priorisiert. 
 Transparenz, Datenschutz und  
Datensicherheit: Beim E-Govern-
ment gelten die Prinzipien der 
Datensparsamkeit und Daten-
sicherheit. Es werden also nur 
diejenigen Daten erhoben, die für 

die Erfüllung der jeweiligen Ver-
waltungsaufgabe benötigt werden. 
Und die Bürger erhalten Einsicht 
in die Verarbeitung ihrer Daten. 
Informationen aus Politik und Ver-
waltung, die für Bürger, Unterneh-
men und die Verwaltung wichtig 
oder wirtschaftlich nutzbar sind, 
werden für die Zielgruppe aufbe-
reitet und zur Verfügung gestellt. 
 Gesellschaftliche Teilhabe: Bund, 
Länder und Kommunen bieten 
abgestimmte technische Mög-
lichkeiten für die Beteiligung von 
Bürgern oder Unternehmen an der 
politischen Meinungsbildung oder 
der Gestaltung von Planungs- und 
Entscheidungsprozessen an. Die 
Wirkung der Teilhabe der Bürger 
und Unternehmen wird sichtbar.

Weitere Ziele der Strategie be-
treffen die Zukunftsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit von E-Government 
sowie die IT-Infrastruktur. Der IT-
Planungsrat will nun konkretisie-
ren, wie die Ziele erreicht werden 
können. Dabei soll festgelegt wer-
den, welche Projekte zuerst umge-
setzt werden. Auch eine rechtliche 
Grundlage wird geschaffen: Noch 
in dieser Legislaturperiode soll ein 
E-Government-Gesetz verabschie-
det werden.

Alexander Schaeff

Link-Tipp

Die Nationale E-Government-Strategie 
steht auf der Website der Bundes-
beauftragten für Informationstechnik 
zum Download zur Verfügung:
• www.cio.bund.de 

Den Deep Link finden Sie unter www.kommune21.de.


